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Finanzbeamter, Teamleiter,
unzulässige Nebenbeschäfti-
gung, Mitwirkung bei Abga-
benerklärungen durch die
als gewerbliche Buchhalterin
tätige Ehefrau, Erteilung von
Auskünften und Ratschlägen
(DOK v. 6.7.2007,
6,8/17-DOK/06)

Der Begriff der Nebenbe-
schäftigung iSd § 56 Abs. 1
BDG umfasst alle nur denk-
baren Beschäftigungen ei-
nes Beamten außerhalb sei-
nes Dienstverhältnisses (im
weiten Sinn), wobei nur er-
werbsmäßige Nebenbe-
schäftigungen zu melden
sind. Es muss auch nicht
ein Beschäftigungsverhält-
nis im arbeitsrechtlichen
Sinn vorliegen.

Der im vorliegenden Fall
festgestellte Sachverhalt be-
steht in der langjährig und
regelmäßig durchgeführten
Mitwirkung an der Erstel-
lung der jährlichen Abga-
benerklärungen und der Er-
teilung steuerlicher Aus-
künfte und Ratschläge an
die Ehefrau des als Teamlei-
ter in der Betriebsprüfung
tätig gewesenen Beamten
und auch an Kunden in de-
ren Trafik. Den Steuer-
pflichtigen H. hat der Be-
schuldigte zumindest im
dargestellten Umfang selbst
betreut. Insgesamt hat der
Beschuldigte damit zum
wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens seiner auch
als gewerbliche Buchhalte-
rin tätigen Ehefrau beige-
tragen, auch wenn er selbst
keine Einkünfte aus seinem
diesbezüglichen Tätigwer-
den lukrierte.

Diese Tätigkeiten des Be-
schuldigten sind als Neben-
beschäftigung iSd § 56 Abs.
2 BDG einzustufen, weil im
Hinblick auf die besondere
Nahebeziehung zwischen
den konkreten Dienstpflich-
ten und der Nebenbeschäf-
tigung des Beamten
zwangsläufig und wieder-
holt Überschneidungen des
dienstlichen und des Ne-
benbeschäftigungsberei-
ches entstehen können. Da-
durch erscheinen jedenfalls
wesentliche dienstliche In-
teressen gefährdet, besteht
doch die konkrete Gefahr
einer wesentlichen Beein-
trächtigung des Vertrauens
der Allgemeinheit in die
sachliche, nicht an privaten
Interessen orientierte Tätig-
keit der Finanzverwaltung,
weil die Vermutung nahe
liegt, dass die völlige Unbe-
fangenheit des Beamten da-
durch nicht mehr gegeben
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■ Gefährdung wich-
tiger dienstlicher
Interessen und
verfassungsmäßige
Verpflichtung zur
Sparsamkeit.

Von Rudolf Haschmann ist; die Möglichkeit des Ein-
trittes von konkreten Kolli-
sionen mit seinen dienstli-
chen Aufgaben ist vielmehr
geradezu vorprogrammiert.
Schon bei „Gefährdung“ der
genannten Interessen ist
die Ausübung einer Neben-
beschäftigung unzulässig;
eine tatsächliche Verlet-
zung dieser Interessen
muss daher noch nicht ein-
getreten sein. Der Tatbe-
stand des § 56 Abs. 2 zwei-
ter Deliktsfall BDG ist somit
verwirklicht, weil dem Tä-
tigwerden des beschuldig-
ten Beamten im Unterneh-
men seiner Ehefrau jeden-
falls die Eignung immanent
ist, in der Bevölkerung
grundsätzliche Zweifel an
der sachlichen Amtsfüh-
rung durch ihn als leiten-
den Beamten eines Finanz-
amtes zu erwecken bzw. zu
nähren; damit ist aber das
Vertrauen der Allgemein-
heit in die objektive und
sachliche Aufgabenerfül-
lung des Beschuldigten im
Kernbereich seiner Tätig-
keit als Finanzbeamter im
Hinblick auf einen nicht
bloß relevanten, sondern
auch gravierenden Vorwurf
berührt. Ein derartiger Vor-
wurf bzw. geäußerter Ver-
dacht, würde – auch wenn
er letztlich unbegründet
wäre – einen ganzen Be-
rufszweig in Misskredit
bringen und hierdurch auch
dienstliche Interessen ge-
fährden. Sowohl die Gefähr-
dung der sachlichen und
gesetzestreuen Aufgabener-
füllung durch den Beamten
als auch die Gefährdung
des Vertrauens der Allge-
meinheit darauf stellen we-
sentliche dienstliche Inte-
ressen iSd § 56 Abs. 2 BDG
dar.

Liegt eine im Sinne des §
56 Abs. 2 BDG unzulässige
Nebenbeschäftigung vor, so
hat der Beamte ihre Aus-
übung zu unterlassen; an-
derenfalls macht er sich
disziplinär strafbar. Will
der Beamte sicher gehen,
dass es sich bei der von ihm
ausgeübten Nebenbeschäfti-
gung um keine verbotene
handelt, so kann er einen
Feststellungsbescheid der
Dienstbehörde beantragen;
die Pflicht zur Unterlassung
einer gemäß § 56 Abs. 2
BDG verbotenen Nebenbe-
schäftigung besteht jedoch
unabhängig von einem sol-
chen – nicht konstitutiven –
Feststellungsbescheid.

Die Geldstrafe beträgt
3000 Euro.

Organisationsänderung, Auf-
lassung des Arbeitsplatzes
wegen Nichtauslastung, Zu-
weisung eines gleichwertigen
Arbeitsplatzes im Karriere-
und Entwicklungscenter der
Post AG, schonendste Vari-
ante (13.12.2007,
48/15-BK/07)

Die Berufungswerberin
hat durch eine Reorganisa-
tionsmaßnahme ihren Ar-

beitsplatz in der Firma P. –
einem Tochterunternehmen
der Post AG – verloren.
Durch diese Restrukturie-
rungsmaßnahme und den
damit verbundenen Verlust
des Arbeitsplatzes ergibt
sich für die Dienstbehörde
ein wichtiges dienstliches
Interesse an der Versetzung
der Berufungswerberin.

Über die Zweckmäßigkeit
dieser Restrukturierungs-
maßnahme hat die Beru-
fungskommission im Detail
nicht zu befinden. Selbst
wenn die Zweckmäßigkeit
einer Änderung der Organi-
sation vorweg nicht nachge-
wiesen werden könnte, et-
wa weil deren Bewährung
sich erst im betrieblichen
Alltag zeigen kann, ist da-
rin noch keine sachlich
nicht begründete Änderung
der Organisation zu erbli-
cken.

Von der Berufungswerbe-
rin wurde lediglich behaup-
tet, dass die Einziehung des
Arbeitsplatzes bei der Fa. P.
offensichtlich von rein bi-
lanztechnischen Gründen
getragen sei, die eine dau-
ernde Versetzung keines-
falls rechtfertigen würde.
Anhaltspunkte für eine un-
sachliche Vorgangsweise
liegen hier jedoch nicht vor,
da im Wesentlichen unstrit-
tig ist, dass im Rahmen der
Fa. P. praktisch keine rele-
vante Arbeitsleistung er-
bracht werden konnte.

Der sinnvolle Einsatz von

Dienstnehmern obliegt dem
Dienstgeber.

Er hat somit auch die
Aufgabe, durch Organisati-
onsänderungen auf „bloßen
Arbeitsmangel einzelner
Arbeitnehmer“ zu reagie-
ren.

Im Hinblick auf die ver-
fassungsmäßige Verpflich-
tung des Bundes als Dienst-
geber zu einem den Grund-
sätzen der Wirtschaftlich-
keit, Zweckmäßigkeit und
Sparsamkeit entsprechen-
den Handeln wurden orga-
nisatorische Änderungen
als wichtiges dienstliches
Interesse, das eine Verset-
zung rechtfertigt, aner-
kannt, wobei die Einzie-
hung von Arbeitsplätzen
mit „absolutem Arbeitsman-
gel“ diesen Grundsätzen
entspricht. Den Ausführun-
gen der Berufungswerberin,
dass sie einen Rechtsan-
spruch auf ihren Arbeits-
platz in der Fa P. habe und
daher auch die Versetzung
nicht statthaft wäre, kann
nicht gefolgt werden (vgl. §
17 Abs 1 PTSG). Ein Rechts-
anspruch der Berufungs-
werberin darauf, nach Auf-
lassung ihres Arbeitsplat-
zes auf einem neuen Ar-
beitsplatz wieder in glei-
cher Weise (mit gleicher
Einstufung) verwendet zu
werden, sieht das Gesetz
nicht vor; grundsätzlich ist
lediglich eine der bisheri-
gen Verwendung möglichst
adäquate Verwendung an-

zustreben. Für den Fall,
dass der ehemalige Arbeits-
platz der Berufungswerbe-
rin tatsächlich nicht mehr
existent ist, ist im Rahmen
der Fürsorgepflicht die für
die Beamtin schonendste
Variante zu wählen. Es ist
der Beamtin somit eine
möglichst gleichwertige,
wenn dies nicht möglich ist,
eine der bisherigen Ver-
wendung sowohl hinsicht-
lich der Aufgabeninhalte als
auch der Einstufung mög-
lichst adäquate Verwen-
dung zuzuweisen. Dies ist
im gegenständlichen Fall
unter den gegebenen Um-
ständen geschehen. Die
Dienstbehörde hat darge-
legt, dass in der Fa. P. keine
Beschäftigungsmöglichkeit
mehr für die Berufungswer-
berin existiert.

Bei der Österreichischen
Post AG ist das KEC (Kar-
riere- und Entwicklungs-
center, eine Abteilung des
Personalmanagement) jene
Organisationseinheit, in die
Mitarbeiter zu versetzen
sind. Hier werden neben
konkreten Arbeiten auch
besondere Schulungs- und
Entwicklungschancen gebo-
ten. Die Berufungswerberin
wurde dorthin auf einen Ar-
beitsplatz mit gleicher Ein-
stufung versetzt.

Hinsichtlich der Einstu-
fung ist damit das Ziel der
„schonendsten Variante“
zweifellos verwirklicht.
Hinsichtlich des Aufgaben-

inhaltes bietet die Tätig-
keitsbeschreibung unter
„Selbständige Bearbeitung
von Kundenbeschwerden
und -anregungen, Erhebun-
gen zum jeweiligen Ge-
schäftsfall durchführen (te-
lefonisch und schriftlich),
Beschwerdedatenbank be-
füllen, schriftliche Stellung-
nahmen verfassen“, sowie
unter „telefonische Betreu-
ung von Kunden und Post-
dienststellen, Auftragsab-
wicklungen, schriftliche Er-
ledigungen etc.“ die Chance
auf eine vergleichbare Ver-
wendung und wurden auch
im Aufbau der Organisati-
onsstruktur erhebliche –
und auch erfolgreiche – An-
strengungen unternommen,
für die Dienstnehmer eine
entsprechende Orientie-
rungsmöglichkeit und Aus-
lastung zu bieten. Eine we-
sentliche Verschlechterung
zur bisherigen „Tätigkeit“
der Berufungswerberin
kann ausgehend von den
Tätigkeiten, zu denen sie
nunmehr verpflichtet ist,
nicht festgestellt werden.

Eine für die Berufungs-
werberin schonendere Ver-
setzungsmöglichkeit ist
nicht ersichtlich.

Es muss daher darauf
verwiesen werden, dass ein
Beamter grundsätzlich dazu
verpflichtet ist, seinen
Dienst überall dort zu ver-
sehen, wo es im Interesse
des „Staates“ erforderlich
ist. ■

Laut heimischer Justiz obliegt der „sinnvolle Einsatz von Dienstnehmern dem Dienstgeber“. Foto: sxc

§ Disziplinarober-
Kommission

§ Berufungs-
Kommission
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